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Hinweise zu den aktuellen Hygiene- und Infektionsschutzregeln: 
Die geltende Coronaschutzverordnung verlangt bei Sitzungen in Innenräumen die 
Einhaltung der 3G-Regel. Zutritt zum Sitzungsraum haben nur Personen, die vollständig 
geimpft, genesen oder getestet sind. Alle Sitzungsteilnehmerinnen und -teilnehmer sowie 
die anwesenden Bürgerinnen und Bürger sind verpflichtet, einen Immunisierungsnachweis 
oder einen Testnachweis (Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden, PCR-Test nicht 
älter als 48 Stunden) digital oder in Papierform sowie als Identitätsnachweis ein amtliches 
Ausweispapier mitzuführen. Das Testerfordernis kann auch durch einen gemeinsamen 
beaufsichtigten Selbsttest erfüllt werden. Schülerinnen und Schüler gelten wegen ihrer 
Teilnahme an den verbindlichen Schultestungen als getestete Personen. Als Nachweis dient 
der Schülerausweis. Kinder bis zum Schuleintritt benötigen keinen Testnachweis.  
 
NEU: Da die Sitzung in einem Schulgebäude stattfindet und jede Gefährdung des 
Präsenzunterrichts vermieden werden soll, werden alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
dringend gebeten, sich vor der Sitzung in Eigenverantwortung selbst zu testen oder testen 
zu lassen, auch wenn eine Immunisierung vorliegt. Empfohlen wird ein Test in einer 
anerkannten Teststelle. 
 
Beim Zutritt zum Sitzungsraum ist mindestens eine medizinische Maske zu tragen. 
Empfohlen wird das Tragen einer FFP2-Maske. Die Maske muss während der gesamten 
Sitzung, auch am Sitzplatz, getragen werden.  
 

Bitte denken Sie an den Nachweis über die Immunisierung oder 
Testung! 

 
 
Ausschuss für Schule, Sport und Kultur 
 
 

        Achtung: 
        Sitzung in der Mensa des 
        Städt. Stiftsgymnasiums 
 
 
 

 
E I N L A D U N G 

 
zur Sitzung des Ausschusses für Schule, Sport und Kultur 

am Dienstag, 15.02.2022, 17:00 Uhr 
im Saal der Mensa des Städtischen Stiftsgymnasiums Xanten, Poststr. 14, 46509 Xanten. 

 
 

 
 

Tagesordnung 
 
Öffentlicher Teil 
 

1. Eröffnung der Sitzung durch den Ausschussvorsitzenden  
 

2. Anträge zur Tagesordnung  
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3. Genehmigung der Niederschrift vom 21.09.2021  
 

4. Berichterstattung gemäß § 1 Abs. 5 der Geschäftsordnung über gefasste 
Beschlüsse - Sitzung des Schul- und Sportausschusses am 21.09.2021 

(St 20/375) 

 

5. Feststellung von Ausschließungsgründen wegen Befangenheit  
 

6. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner gemäß § 19 der 
Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse 

 

 

7. Anträge gemäß § 6 der Hauptsatzung der Stadt Xanten, soweit sie im 
öffentlichen Teil zu behandeln sind: 

 

 

7.1 Anregung der Frau Daphne Schiela vom 10.11.2021 zu kostenlosen 
Hygieneartikeln in den Mädchen-Toiletten der weiterführenden Xantener 
Schulen 

(St 20/373) 

 

8. Anmeldeverfahren an Grundschulen – Schuljahr 2022/2023 – rechtliche 
und aktuelle Situation / Möglichkeiten und Grenzen für den Teilstandort 
der Gemeinschaftsgrundschule Xanten in Marienbaum - 
Anträge des Vorstands der B/B/X sowie des Ortsverbandes der CDU 
Marienbaum  

(St 20/389) 

 

9. Bauliche und pädagogische Weiterentwicklung des städtischen 
Stiftsgymnasiums sowie der Willi Fährmann Gesamtschule - Analyse der 
Potentiale einer gemeinsamen Nutzung von Fachräumen 

(St 20/380) 

 

10. Sanierung der Turnhalle Marienbaum (St 20/391) 
 

11. Beratung des im Entwurf vorliegenden Haushaltsplanes für das 
Haushaltsjahr 2022 für die Bereiche Schulen, Sport und Kultur 

(St 20/387) 

 

12. Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung für den Rat und die 
Ausschüsse, soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind: 

 

 

12.1 Antrag der SPD Fraktion vom 23.01.2022 auf Einleitung eines 
Bestimmungsverfahrens zur Aufhebung des Bekenntnisstandortes 
Marienbaum 

(St 20/390) 

 

13. Anfragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung für den Rat und die 
Ausschüsse, soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind 

 

 

14. Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 18 der Geschäftsordnung für 
den Rat und die Ausschüsse, soweit sie in öffentlicher Sitzung zu 
behandeln sind 

 

 

15. Fragen gemäß § 18 der Geschäftsordnung für den Rat und die 
Ausschüsse, soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind 

 

 

 
 
 
 
Nichtöffentlicher Teil 
 

1. Eröffnung des nichtöffentlichen Teils  
 

2. Anfragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung für den Rat und die 
Ausschüsse, soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind 

 

 

3. Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 18 der Geschäftsordnung für 
den Rat und die Ausschüsse, soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu 
behandeln sind 
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4. Fragen gemäß § 18 der Geschäftsordnung für den Rat und die 
Ausschüsse, soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind 

 

 

 
Xanten, 27.01.2022 
 
 
gez.: 
Peter Schneider 
Ausschussvorsitzender 

 
 
 
 

Ausschuss für Soziales, Generationen, Inklusion und Integration 
 
 

        Achtung: 
        Sitzung in der Mensa des 
        Städt. Stiftsgymnasiums 
 
 
 

 

E I N L A D U N G 
 

zur Sitzung des Ausschusses für Soziales, Generationen, Inklusion und Integration 
am Donnerstag, 17.02.2022, 17:00 Uhr 

im Saal der Mensa des Städtischen Stiftsgymnasiums Xanten, Poststr. 14, 46509 Xanten. 
 

 
 
 

Tagesordnung 
 
Öffentlicher Teil 
 

1. Eröffnung der Sitzung durch den Ausschussvorsitzenden  
 

2. Anträge zur Tagesordnung  
 

3. Genehmigung der Niederschrift vom 23.09.2021  
 

4. Bericht gemäß § 1 Abs. 5 der Geschäftsordnung über gefasste 
Beschlüsse in der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Generationen, 
Inklusion und Integration am 23.09.2021 

(St 20/381) 

 

5. Feststellung von Ausschließungsgründen wegen Befangenheit  
 

6. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner gemäß § 19 der 
Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse 

 

 

7. Antrag des Caritasverbandes Moers-Xanten e.V. sowie Antrag der 
Diakonie im Kirchenkreis Kleve e.V. auf Gewährung von Zuschüssen für 
die Beratungsstellen in Xanten 

(St 20/378) 

 

8. Bericht zum LEADER Projekt "Nachbarschaftsberatung" (St 20/384) 
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9. Beratung des im Entwurf vorliegenden Haushaltsplanes 2022 für den 
Bereich „Soziale Leistungen“ 

(St 20/383) 

 

10. Beratung des im Entwurf vorliegenden Haushaltsplanes 2022 für den 
Bereich Jugend 

(St 20/388) 

 

11. Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung für den Rat und die 
Ausschüsse, soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind: 

 

 

11.1 Antrag der Fraktion FoX vom 30.12.2021 auf bessere Unterbringung von 
Geflüchteten 

(St 20/385) 

 

12. Anfragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung für den Rat und die 
Ausschüsse, soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind 

 

 

13. Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 18 der Geschäftsordnung für 
den Rat und die Ausschüsse, soweit sie in öffentlicher Sitzung zu 
behandeln sind 

 

 

14. Fragen gemäß § 18 der Geschäftsordnung für den Rat und die 
Ausschüsse, soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind 

 

 

 
Nichtöffentlicher Teil 
 

1. Eröffnung des nichtöffentlichen Teils  
 

2. Anfragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung für den Rat und die 
Ausschüsse, soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind 

 

 

3. Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 18 der Geschäftsordnung für 
den Rat und die Ausschüsse, soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu 
behandeln sind 

 

 

4. Fragen gemäß § 18 der Geschäftsordnung für den Rat und die 
Ausschüsse, soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind 

 

 

 
Xanten, 27.01.2022 
 
 
gez.: 
Volker Markus 
Ausschussvorsitzender 
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B e k a n n t m a c h u n g 
 

für die betriebsfertige Herstellung des Schmutzwasserkanals im Neubaugebiet 
Hans-Jürgen-Thiele-Weg im Stadtgebiet Vynen 

 
 
Gemäß § 9 der Entwässerungssatzung des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten vom 
15.09.2006 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht, dass der  
 
Schmutzwasserkanal im Hans-Jürgen-Thiele-Weg und in der Straße Rheinallee 
vom Hans-Jürgen-Thiele-Weg bis Rheinallee 11 im Ortsteil Vynen 
 
betriebsfertig hergestellt worden ist.  
 
Gemäß § 9 der o. g. Satzung wird darauf hingewiesen, dass jeder Anschlussberechtigte 
verpflichtet ist sein Grundstück an die bestehende öffentliche Abwasseranlage 
anzuschließen, sobald Abwasser dort anfällt. 
 
Mit dieser öffentlichen Bekanntmachung ist der Anschlusszwang rechtswirksam 
geworden mit der Maßgabe, dass für den Anschluss an den Schmutz- und 
Regenwasserkanal die auf den Grundstücken notwendigen Entwässerungseinrichtungen 
so zu erstellen sind, dass das häusliche Abwasser sowie das Niederschlagswasser von 
befestigten Oberflächen zukünftig in das jeweilige Kanalsystem geleitet wird.  
 
Die Entwässerungseinrichtungen auf den Grundstücken sind von den 
Grundstückseigentümern selbst zu erstellen. Die Einrichtungen werden vom 
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten entsprechend § 13 der Entwässerungssatzung 
abgenommen. Die ordnungsgemäße Fertigstellung der Einrichtungen kann auch durch 
Vorlage einer Unternehmerbescheinigung - Abwasser - durch den Grundstücks-
eigentümer nachgewiesen werden.   
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Abnahme durch den Dienstleistungsbetrieb Stadt 
Xanten nur erfolgen kann, wenn der Dienstleistungsbetrieb so rechtzeitig informiert wird, 
dass bei noch offenen Leitungsgräben die Anschlussleitungen überprüft werden können.  
 
Xanten, 04.02.2022 
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten  
 
 
gez.: 
Lehmann 
Vorstand 
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Bekanntmachung 
 

Satzung der Jagdgenossenschaft  
Xanten-Wardt I vom 16.06.2021 

 
Die Satzung der Jagdgenossenschaft Xanten-Wardt I vom 16.06.2021 wurde vom Landrat des 
Kreises Wesel - untere Jagdbehörde - am 19.11.2021 gemäß § 7 Abs. 2 Landesjagdgesetz NRW 
genehmigt. Die Satzung liegt in der Zeit vom 10.02.2022 bis 24.02.2022 im Rathaus der Stadt 
Xanten (Raum 108, Altbau) öffentlich aus. 
 
Xanten, 15.12.2021 
 
 Der Jagdvorstand  
   

Dirk Schumacher Gerhard Peters Heinrich Kamperdick-Voß 
Jagdvorsteher Beisitzer Beisitzer 

 
 
 
 


